
Stückes gem. § 206 StPO ist die Verlesung der Be
urteilung ebenfalls nicht gewesen, da sie — wie sich 
aus ihrem Datum (29. Dezember 1955) ergibt -» erst 
auf Grund der Anforderung des Kreisgerichts abge
geben wurde. Das Kreisgericht hätte die Beurteilung 
nicht anfordern dürfen, sondern den Betriebsleiter, den 
BGL-Vorsitzenden oder sonst eine geeignete Person 
aus dem Betrieb als Zeugen laden und vernehmen 
müssen, wenn es eine derartige Beurteilung für er
forderlich hielt.

Wie sich aus dem Hauptverhandlungsprotokoll ergibt, 
hat das Kreisgericht den Angeklagten über weitere 
strafbare Handlungen befragt. Deshalb war er nicht 
angeklagt. Er hat derartige Vergehen bestritten; jsie 
konnten auch nicht nachgewiesen werden. Die oben 
zitierten Sätze aus dem Urteil des Kreisgerichts lassen 
den Eindrude entstehen, als ob das Kreisgericht bei der 
Bewertung der Taten noch unter der Nachwirkung 
dieser Erörterungen in der Hauptverhandlung ge
standen hat. Das Bestreiten anderer als der zur An
klage stehenden Handlungen darf aber dem Angeklag
ten nicht zum Nachteil gereichen.

Hätte der Angeklagte die in der Hauptverhandlung 
bewiesene Tat zunächst geleugnet, so hätte — falls die 
Ermittlungen dadurch verzögert worden wären — 
gern. § 219 Abs. 2 StPO das Gericht insoweit von der 
Anrechnung der Untersuchungshaft Abstand nehmen 
können, niemals aber darf es deswegen auf eine höhere 
Strafe erkennen. Das Verhalten eines Angeklagten 
nach der Tat, auch in der Hauptverhandlung, ist nur 
insofern von Bedeutung, als es Rückschlüsse auf seine 
Persönlichkeit zuläßt und damit wesentlich für Er
wägungen ist, wie hoch die Strafe sein muß, um auf 
den Angeklagten erzieherisch einzuwirken. So kann das 
offene Geständnis eines Angeklagten das Gericht sehr 
wohl davon überzeugen, daß der Erziehungszweck einer 
Strafe in kürzerer Zeit erreicht wird, als es nach den 
anderen Umständen erforderlich wäre. Bloßes Leugnen 
kann dagegen niemals zu einer höheren Strafe führen,' 
als sie die übrigen Umstände erforderlich machen.

§§ 352 ff. StPO; §§ 2, 4 StKVO.
Zur Frage der Verteilung der gerichtlichen Kosten 

und notwendigen Auslagen im Privatklageverfahren.
OG, Urt. vom 5. Juli 1956 — 2 Zst III 31/56,

Im Privatklageverfahren hat das Kreisgericht die Beschul
digten wegen Beleidigung (§ 185 StGB) zu einer Geldstrafe und 
zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. In bezug auf die 
außergerichtlichen Kosten hat das Kreisgericht angeordnet, 
daß sie jede Partei selbst zu tragen hat.

Die gegen die Kostenentscheidung eingelegte Berufung der 
Privatkläger hat das Bezirksgericht mit Beschluß vom 9. Sep
tember 1955 als unzulässig verworfen.

Gegen die Kostenentscheidung, soweit sie die Verteilung der 
außergerichtlichen Auslagen betrifft, hat der Präsident des 
Obersten Gerichts Kassationsantrag gestellt. Der Kassations
antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e r n
Das Kreisgericht stützt sich bei seiner Entscheidung 

lediglich auf § 357 StPO. Es hat nicht erkannt, daß auch 
im Privatklageverfahren die §§ 352 ff. StPO zu beachten 
sind. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens sind bei 
einer Verurteilung den Beschuldigten gern. § 353 StPO 
aufzuerlegen. Unzulässig war es jedoch zu bestimmen, 
jede Partei habe die außergerichtlichen Kosten selbst zu 
tragen. § 357 Abs. 1 StPO ist eine zwingende Vorschrift, 
die immer dann anzuwenden ist, wenn die Beschuldig
ten verurteilt worden sind. Das hat das Kreisgericht bei 
der Kostenentscheidung nicht erkannt. Es hätte also den 
Verurteilten auferlegen müssen, den Privatklägern die 
erwachsenen notwendigen Auslagen zu erstatten. Zwar 
läßt § 357 Abs. 3 StPO eine angemessene Verteilung der 
Gerichtskosten und notwendigen Auslagen zu, jedoch 
liegt die Anwendung dieser Bestimmung keineswegs 
im Ermessen des Gerichts; sie kann nur dann ange
wendet werden, wenn weder nach Abs. 1 eine Ver
urteilung noch nach Abs. 2 Freispruch oder Einstellung 
des Verfahrens erfolgt.

Die Anwendung des § 357 Abs. 3 StPO ist beispiels
weise dann gegeben, wenn dem Beschuldigten mehrere 
selbständige Beleidigungen zur Last gelegt worden sind 
und daraufhin gleichzeitig Verurteilung und Frei
sprechung erfolgt oder aber, wenn das Urteil auf Grund

einer Privatklage und Widerklage ergeht bzw. wenn ein 
Vergleich zwischen den Parteien abgeschlossen wird.

Die vorstehenden Ausführungen treffen auch jetzt 
noch — nach Erlaß der Verordnung vom 15. März 1956 
über die Kosten in Strafsachen (GBl. I S. 273) — 
zu, da gern. § 4 Abs. 3 der Verordnung für die Er
stattung von Auslagen § 357 StPO maßgebend ist. So
weit auch auf § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Kosten 
in Strafsachen Bezug genommen ist, betrifft das nur die 
Auslagen, die dem Staatshaushalt erwachsen sind. Die 
Entscheidung darüber, wer diese, dem Staatshaushalt 
erwachsenen Auslagen (sofern sie 3,— DM übersteigen) 
zu erstatten hat, wird begrifflich mit der Entscheidung 
über die „Kosten des Verfahrens“ getroffen. Sie richtet 
sich im Falle der Verurteilung des Angeklagten nach 
§ 353 StPO, im Falle des Freispruchs oder der Ein
stellung des Verfahrens nach § 357 Abs. 2 StPO und, 
sofern z. B. nur eine teilweise Verurteilung erfolgte 
oder das Urteil auf Klage und Widerklage ergangen ist, 
nach § 357 Abs. 3 StPO.

§§ 357, 358 StPO.
Die Kosten im Rechtsmittelverfahren bei Privat- 

klagcn.
OG, Urt. vom 27. Juli 1956 - 3 Zst III 38/56.

Das Kreisgericht hat den Beschuldigten wegen Beleidigung 
zu 200 DM Geldstrafe verurteilt und ihm die Kosten des Ver
fahrens auferlegt.

Das Bezirksgericht hat auf die dagegen eingelegte Berufung 
des Beschuldigten das Urteil des Kreisgerichts abgeändert und 
auf 50 DM Geldstrafe erkannt. Die Kosten des Verfahrens hat 
es ‘ zu Vl dem Beschuldigten und zu J/c der Privatklägerin 
auferlegt.

Der Präsident des Obersten Gerichts hat die Kassation des 
Urteils des Bezirksgerichts hinsichtlich der Kostenentschei
dung beantragt. Der Antrag hatte Erfolg.

, Aus den G r ü n d e n :
' Das Bezirksgericht hat die Entscheidung über die 
Kosten des Privatklageverfahrens auf § 357 StPO ge
stützt. Es hat jedoch übersehen, daß nicht nur § 357 
StPO für die Kostenentscheidung im Privatklagever
fahren maßgebend ist, sondern daß diese Bestimmung 
lediglich die übrigen Bestimmungen der §§ 352 ff. StPO 
ergänzt. Die Notwendigkeit dieser Ergänzung ergibt 
sich aus der Tatsache, daß sich im Privatklagever
fahren nicht der Staatsanwalt und der Beschuldigte/ 
sondern der Privatkläger und der Beschuldigte gegen
überstehen.
: Der Inhalt des § 357 Abs. 1’ und 2 StPO besagt nichts 
anderes1, als daß der Privatkläger, der mit Recht das 
Gericht zur Wiederherstellung seiner Ehre in Anspruch 
genommen hat, seine notwendigen Auslagen vom Be
schuldigten erstattet bekommen soll bzw. daß dem
jenigen Beschuldigten, der vom Privatkläger zu Un
recht beschuldigt worden ist, die notwendigen Aus
lagen vom Privatkläger erstattet werden, der dann auch 
die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.

Da im vorliegenden Fall die vom Kreisgericht ausge
sprochene Verurteilung — wenn auch unter Herab
setzung der Strafe — vom Bezirksgericht aufrecht
erhalten worden ist, war die Pflicht des Beschuldigten 
zur Erstattung der dem Privatkläger im Rechtsmittel
verfahren erwachsenen notwendigen Auslagen gern.
§ 357 Abs. 1 StPO festzustellen. § 357 Abs. 3 StPO kann 
dagegen nur Anwendung finden, wenn weder die Vor
aussetzungen des Abs. 1 noch die des Abs. 2 dieser 
Bestimmung vorliegen, z. B. wenn im Falle der Klage
erhebung wegen mehrerer selbständiger Beleidigungen 
der Beschuldigte gleichzeitig teils verurteilt, teils frei
gesprochen wird oder das Urteil auf Klage und Wider
klage ergeht.
: Mit der Entscheidung über die notwendigen Auslagen ; 
des Privatklägers ist jedoch noch nichts darüber gesagt, 
wer die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen 
hat. In allen Bestimmungen der §§ 352 ff. StPO, in 
denen von Kosten die Rede ist, handelt es sich um 
Gebühren, die an das Gericht zu zahlen sind bzw. um 
Auslagen, die dem Staatshaushalt erwachsen und zu 
erstatten sind. Seit dem Erlaß der VO vom 15. März 
1956 über die Kosten in Strafsachen (GBl. I S. 273) um
faßt der Begriff „Kosten“ gern. § 2 der VO nur noch die 
dem Staatshaushalt zu erstattenden Auslagen.
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